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folgen. Dieser Ruf war ernstlich an ihn ergangen, als das Bundesgericht

um vier Mitglieder erweitert wurde. Bezzola ward von seinen

Kollegen in der Bundesversammlung zur Annahme einer Bundesrichterstelle

gedrängt und er gab nach — zum großen Bedauern seiner Freunde
im Bündnerland. Dieser Zug seines Wesens, die Unterordnung seiner

Person unter die Interessen des Vaterlandes, lassen den glühenden

Patriotismus des Dahingeschiedenen in Hellem Lichte erstrahlen.

In sein Herz eingeschlossen hatte Bezzola besonders auch sein

schönes Engadin, welches er im geliebten ladinischen Idiom im Liede

verherrlichte. Ja, im Liede. Denn Bezzola war auch ein phantastereicher

Dichter, wie er überhaupt eine warmfühlende, für alles Schöne und

Gute empfängliche, ihm enthusiastisch zugethane Natur war. In Gesellschaft

war er aufgeräumt, unterhaltend, geistsprühend, in seinem ganzen
Verkehr mit den Nebenmenschen leutselig und liebenswürdig, seinen

Freunden ein treuer Freund, seiner Familie ein rücksichtsvoller und

liebreicher Gatte und Vater.

Wederlassungswelen.
Verordnung der Gemeinde Mms wegen (der) „herziehenden

Fremden".*)
(Datum zu Flims, den 8. April 1567.)

Ammann (M arty Reget Ca st risch), Rat und ganze Gemeinde

von Flims beschließen:
1. „Daß wellicher frembt inn vnser dorsf oder Gemeint zücht,

soll der Gemeint ußthrucklich, onn allem Verzug zwentzig (20) Gul-
din verfallenn sin, und sol daß gelt von stund an (sofort) iugezogen

werden, als balt Er khumpt.
2. Der ander artikhell (Artikel). Wo ein Dorfs khindt ussert-

halb unserer Gemeint sich verhürete (verheiratete) oder smManderswo
hus hielte ein zit lang, und darnach sich besüne, daß er wieder Heims
oder zuo unnß züchen welte; der ist der Gemeint zehen (zehn) guldin
vervallenn, und die ouch inzuzüchen wie obstat.

*) Original auf Pergament im Gemeindearchiv von Flims, Nr. 16. —
Ganz abgedruckt in den Rechtsquellen des Kantons Graubünden von Dr. R. Wagner
und von Salis. Seite 98.
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3. Der drit Arthikhel. Hadt ein amman, rath und gantze

gemeint innen selbst vorbehaltenn über alles, daß kheiner inn unser

gemeint nit züchen soll, on verwilligung ouch gunst ond wissen
und willen eines Ammans, raths und gantzen gemeint.

4. Zuo dem vierten haunt wir ouch einheillig (einstimmig) uff-
gesetzt, daß kheiner inn unser gemeint sin huß oder anders (à)
hüser als ein Vogt niemant hinlassen soll, one wissen und willen
eins Ammans und gantzen Raths.

Schlußformel.
Der Ammann Castrisch besiegelt die Urkunde mit dem Gemeindesiegel

von Flims.
I. C. Muoth.

Wölfe in Hrauvünden.
Bekanntlich enthält das Landbuch von Davos eine förmliche

Jagdordnung gegen die Wölfe. Sogenannte Wolfsgarne wurden an

verschiedenen Orten aufbewahrt. Löwen- und Wolfsschädel prangten
s. Z. als Trophäen am Martinsplatz in Chur und am Rathause zu
Davos. In der jüngst in diesem Blatte zum ersten Male veröffentlichten

Chronik rätischer Sachen von Hans Keyser steht die Notiz, daß

am 9. Tag Christmonat 1639 von einer Mannschaft der IV Dörfer
an einem Tage in der Ochsenweid (bei Zizers) 4 Wölfe gefangen
worden seien. Im Landesarchiv befindet sich ferner unter den

Handschriften eine Bescheinigung des Landammanns Caprez vom 17. Jan.
1739, daß Christ. Caduff aus der Landschaft Disentis (Brigelser
Kirchhöre) auf bemeldtem Territorio einen Wolf gefangen und erlegt
habe. Chr. Caduff erhielt dafür vom Bundsschreiber Schwarz eine

Belohnung von 12 Gulden. Damals scheinen die Wölfe namentlich

auf dem Gebiet der Gemeinde Untervaz großen Schaden verursacht zu

haben. In einem Schreiben an den Bundspräsidenten wird die Summe des

Schadens und der Unkosten der Wölfe halber im Jahre 1739 auf über

1000 fl. geschätzt. Die Tiere seien von der Schweizer Seite hergekommen,

weshalb sich die Obrigkeit entschließen mußte, Jäger in die Gänge oder Pässe

auf dem Berg zu postieren. Diese Jäger kosteten zirka fl. 60. Die Obrigkeit
hatte es unterlassen, die Gemeinde darum anzufragen; erstere kam daher in
einige Verlegenheit und ersuchte deshalb um einen Beitrag aus der Landeskassa

an obige fl. 60. 8. L.
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